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Unterrichtung 
durch die Präsidentin der Bürgerschaft 

Betr.: Volksinitiative „Hamburg soll Grundeinkommen testen!“ 

Der Präsident des Senats hat mir mit Schreiben vom 12. Februar 2020 gemäß  
§ 3 Absatz 3 des Volksabstimmungsgesetzes mitgeteilt, dass dem Senat am 4. Feb-
ruar 2020 die Durchführung der Volksinitiative „Hamburg soll Grundeinkommen tes-
ten!“ angezeigt wurde. 

Der Wortlaut der Initiative ergibt sich aus der beigefügten Anlage.  

Mit Schreiben vom 4. März 2020 hat mir der Präsident des Senats gemäß § 5 Absatz 
1 Satz 2 des Volksabstimmungsgesetzes mitgeteilt, dass dem Senat am 4. März 2020 
fünf Kartons mit nach Angaben der Initiatoren 13 421 Unterschriften eingereicht wur-
den. 

Carola Veit  
Präsidentin 

 

Anlage 



Expedition Grundeinkommen Hamburg n.e.V. 
% Gregor Schürmann 
Am Langenzug 12 
22085 Hamburg 

Geschäftsstelle des Senats 
Rathausmarkt 1 
20095 Hamburg 

Hamburg, 9.2.2020 

Betreff: 
Anmeldung der Unterschriftensammlung für die Volksinitiative "Hamburg soll 
Grundeinkommen testen!" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit zeigen wir die Unterschriftensammlung der Volksinitiative „Hamburg soll 
Grundeinkommen testen!" zum Erlass des Gesetzes zur Erprobung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens in Hamburg. Trägerin ist der nicht eingetragene 
Verein „Expedition Grundeinkommen Hamburg" vertreten durch Daniela Schulze, 
Gregor Schürmann und Frank Wagner. 

Die Initiatoren sind personenidentisch mit den Vereinsmitgliedern. Diese erfüllen 
allesamt die Voraussetzungen des § 4 Absatz 2 VAbstG. Die Vertrauenspersonen sind 
die gewählten Mitglieder des Vorstands. 

Diesem Schreiben sind beigefügt: 
• Unser Gesetzentwurf samt Begründung 
• Das Protokoll unserer Vereinsgründungssitzung, einschließlich dem Beschluss 

zur Übertragung der Vertretungsberechtigung durch die Initiatoren, sowie der 
Anwesenheitsliste der Gründungsversammlung, die zugleich die Liste der 
lnitiatioren mit Namen und Anschriften darstellt. 

• Ein Muster der für die Sammlung von Unterstützungsunterschriften verwendeten 
Unterschriftsliste 

Mit freundlichen Grüßen 

Die InitiatorInnen der Volksinitiative 
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Entwurf eines Gesetzes zur 
Erprobung eines bedingungslosen 
Grundeinkommens im Land 
Hamburg 

Gesetzestext 

§1 Zweck des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes Ist die Erforschung der 
vVirkung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit ver-
schiedener Varianten des beciingungrosen 
Grundelnkommens bezogen auf die Bevöike-
rung des Landes Hamburg im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Moderiversuchs. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Ein bedingungsloses Grundeinkommen 

im Sinne dieses Gesetzes ist ein Einkom-
men, das eine poeltische Gemeinschaft 
bedingungslos jedem ihrer Mitglieder 
gewährt. Es soll 

1.die Existenz sicnern und eseilsehefte 
che TeLhabe ermöglichen, 

2. einen individuellen Rechtsanspruch 
darstellen sowie 

3.ohne Bedürftgkeitsprüfung und 
4. ohne Zwang zu Arbeit oder anderen 

Gegenleistungen garantiert werder. 

(2) Das Grundeinkommen soll dazu betra-
gen, Armut und soz:aie Notlagen zu besei-
tigen, den incividuellen Freiheitsspiel-
raum zu vergrößern sowie die Entwick-
lungschancen jedes Einzelnen und die 
soziale und kulturelle Situation im Ge-
meinwesen nachhaltig zu verbessern. 

§ 3 Rahmenbedingungen 
(1) Für die Planung, Durchführung und Aus-

wertung des Modeilversuchs wird ein 
Forschungsauftrag an einen von der für 
Forschung zuständigen Verwa:tung aus-
zuwählenden Forschungspartner erteilt. 

(2) Der Forschungspartner erstellt einen 
Vorschlag für das Forschungskonzept und 
die Ausgestaltur.g der modellierten 
Grundeinkommensvarianten. 

(3) Für die Erprobung kann die Möglichkeit 
der kooperatior mit weiteren Partnern, 
insbesondere anderen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts, genutzt 
werden. 

(4) Die Durchführung des Modellversuchs 
soll innerhalb von zwei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes oeginnen, 
frühestens jedoch in dem auf das Inkraft-
treten dieses Gesetzes folgenden Haus-
haltsjanr. 

§ 4 Ausgestaltung des Modellversuchs 
(1) Es wird ein wissenschaftlicher Modell-

versuch zur Wirkung, Akzeptanz und 
Urnsetzbarkeit verschiedener Varianten 
des bedingungslosen Grundeinkommens 
Im Land Hamburg geplant, durchgeführt 
und ausgewertet. Die getesteten Vertan - 
ten sollen in Ihrer Auswahl Vorschlage 
berücksichtigen, die In der gesellschaftli-
chen Diskussion zum bedingungs'osen 
Grundeinkommen von verschiedenen 
Akteuren gegenwärtig vorgebracht wer-
den. 

(2)Der Modellversuch soll belastbare Rück-
schlüsse auf die Wirkung. Akzeptanz und 
Umsetzbarken der ausgewählten Varian-
ten eines bedingungslosen Grundein-
kommens bezogen auf die Gesamtheit 
der Bevölkerung des Landes Hamburg 
bzw. die Gesamtheit der Bevölkerungen 
aller Kooperationspartner racn § 3 Abs 3 
zulassen. Dabei sind insbesondere das 
Verhalten, soziale Interaktionen, die Ge-
sundheit und die Lebenszufriedenheit, 
die sOzia:e und wirtschaftilche Situation 
sowie das bürgerschaftliche und soziale 
Engagement der Teilnehmenden zu er-
forschen. 

(3) Die Teilnehmenden am Modellversuch 
bestehen aus mehreren Versuchsgrup-
pen sowie einer Kontrollgruppe. Die 
Summe der Teilnehmenden aller Ver-
suchsgruppen muss dabei ZJ Beginn des 
Modellversuchs mindestens 2000. Per-

 

sonen betragen. 

(4) Den Teilnehmenden der Versuchsgrup-
pen werden für die Dauer vor drei Jahren 
monatiich.e Ge'dzahlungen zur Verfü-
gung gestellt. Die Tel.neimerden In der 
kontroligruppe erhalten keine Geldzah 
lungen. 

(5) Je Versuchsgruppe wird eine Variante 
des Grundeinkommens modelliert. Dabei 
wird für jede Variante festgelegt, 

1 wie hoch der Grurdeinkommensen-
spruch für erwachsene Personen und 
für Minderjährige verschiedener Al-
tersstufen ist, und 

2. Inwiefern sich Cie Geidzahlungen nach 
Absatz 4 abhängig von anderen Ein-
kommen der Teilnehmenden reduzie-
ren. Bei Teilnehmenden mit Erwerbs-
einkommen ist dabei s.cherzuste.len, 
dass die Summe aus Geldzahlung und 
Erwerbseinkommen in jedem Monat 
stets höher Ist als der Grundelnkom-
mensansprucn aus Nr 1. 

(6) Die Varianten sind so zu modelerer., 
dass zu erwarten ist, dass die Teilneh-
menden während des Veriaufs der Er-
probung neben den Geldzahlungen nach 
Absatz 4 keinen Bedarf an den Lebens-
unterhalt deckenden Sozialleistungen 
nach Bundesrecht haben werden. Dabei 
können für Teilnehmende mit Sonder-
und Mehrzedarfen sowie für unter-
schiedlich hohe Krankerversicherungs-
kosten der Teilnehmenden zusetzliche 
Rege:ungen getroffen werden, die die 
besondere Lebenssituation der Teilneh-
menden und den Zweck des Gesetzes 
nach §1 berüc<sichtigen. 

(7) Mindestens die Hälfte der getesteten 
Varianten muss so ausgestaltet sein, 
dass der Grundelnkornmensanspruch 
nach Absatz 5 Nr 1 für erwacisene Teil-
nehmende mindestens '.120 Euro und für 
minderjährige Tellnehmerde mindestens 
550 Euro betragt. 

§ 5 Wissenschaftliche Erhebungen 

(;) Die wissenschaftlichen Erhebungen bei 
den Teilnehmenden sind so auszugestal-
ten, dass aus den erhobenen Daten min-
destens Aussagen über die In § 4 Abs. 2 
genannten Gesichtspunkte getroffen 
werden können. Es sind mindestens fol-
gende Befragungen durchzuführen.  

eine Anfangsbefragung vor Beginn der 
ersten Seidzahlung; 

2.Zwischenbefragungen mindestens 
jährlich während der Laufzeit der Geld-
zahlungen; 

3.elre Abschlussbefragung Alm 7.e.t-

 

punkt der letzten Ge'dzehlung: 

4. mindestens eine Nachbefragung  zwei 
oder mehr Jahre nach Abschluss der 
letzten Geldzahlung. 

(2) Für die Teilnahme an den Erhebungen 
können die Teilnehmenden des Modell-
versuchs eine Aufwandsentschädigung 
erhalten. 

§ 6 Auswahl der Teilnehmenden 

(1) Die 'elinahme am Modellversuch Ist frei-
willig. Sie :st an die Bereitschaft zur Teil-
rahme an den wissensch.oftlichen Erhe-
bungen nach § 5 geknüpft. 

(2)Versuchsgebiet sind ein oder zwe: räum-
lich abgegrenzte Bereiche des Landes 
Hamburg. Das Versuchsgebiet wird dabei 
so ausgewählt und abgegrenzt, dass der 
Modellversuch belastbare Rüc'eschlasse 
auf die in § 4 Abs. 2 genannten Fcr-
schungsfragen zulässt. Gibt es mehrere 
gleichermaßen geeignete Auswahlmög-
lichkeiten für das Versuchsgebiet. so ert-
scheidet das Los. Das Versuchsgebiet 
wird In gleich grotte Untergebiete einge-
teilt, die per losverfah.ren den Varianten 
nach § 4 Absatz 5 zugewiesen werden. 

(3) Alle Personen, die an einem festzulegen-
den Stichtag nach inkraftreten dieses 
Gesetzes Ihren alleinigen Wohrsitz/ 
Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt in den für den Versuch ausge-
wählten Gebieten naben, werden zur 
Teilnahme aufgefordert. Wirt die MIn-
destanzahl an Teilrehmenden nach § 4 
Absatz 3 nicht erreicht, so sina die aus-
gewählten Gebiete entsprechend zu er-
weitern. 

;4) Die Kontrollgruppe wird aus Einwohnerin-
nen und Einwohnern des Landes Ham-
burg ausgewählt, die nicht ei1 der Ver-
suchsgruppe sind. 

§ 7 Verarbeitung personenbezogener Daten 

Rahmen der Erprobung wemen zur Erfül-
lung des wissenschaftlichen Forschungsauf • 
trags personenbezogene Daten von den Teil-
nehmenden des Modellversuchs verarbeitet. 
Die Vorschrift des §1 Hamburgisches Daten-
schutzgesetz (HmbDSG) vom 18. Mai 2018 
(himbGV131. S.145) über die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten zu wissenschaftlichen 
Forschungszwecken findet entsprechend 
Anwendung. 

§ 8 Auswertung und Veröffentlichung der 
Ergebnisse 
(1) Teil des Forschungsauftrags :st die Aus-

wertung des Mcdeliversuchs in. Form 
eines Abschlussberients, bestehend aus 
einem Haupt- und e'nem Nachbericht. 
Der Hauptbericht w'rd spätestens v'ii 
Jahr nach der Abschlussbefragung verbf-
fentiicht. Der Nachbericht wird spätestens 
ein Jahr nach der Nachbefragung veröf-
fentlicht. Im Abschlussbericht sind cile 
Ergebnisse des Modellversuchs darzustel-
len und wissenschaftlich zu bewerten. 

Ese-pedition 
Grundeinkoen Stand: 2.2.2019 1 vcn 4 
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Zusätzlich können Zwischenberichte ver-
öffentlicht werden. 

(2) Die ernobenen Daten aller Pnasen wercen 
spätestens ein Jahr nach Abschluss des 
Modellversuchs ausreichend anonymi-
siert veröffentlicnt. Desweiteren werden 
sle weiteren gorschenden pseudonymi-
siert zur weiterer Auswertung zur Verfü-
gung gestellt. 

§ 9 Festlegungen durch die Verwaltung 

(1) Die zuständige Verwaltung legt die nahe-

 

ren Bestimmungen zur Planung, Durch-
führung und Auswertung der Erprobung 
nach den §§ 3 -8 einschließlich des For-
schungskonzepts durch Verordnungen 
fest. Vor dem Erlass einer Verordnung 
hört sie Jeweils der Forschungspanner an 
und berücksichtigt aktuelle wissenschaft-
liche Standards. Sie reget insbesondere; 

1. die Details von Umfang und Umsetzung 
des Forschungsauftrags nach § 3: 

2. das gorsuhungskonzept einscnIleßlich 

(0 der Ausgestaltung der modeliierten 
Grundeinkommensvarianten nach § 
4; 

(I) Umfang und Gestaltung der Erhebun-
gen nach § 5; 

(iii) der Auswahl und Aufteilung des Ver-
suchsgebiets nach § 6; 

(iv) die Auswahl der Teilnehmenden. das 
Verfahren der Aufteilung auf die Ver-
suchsgruppen und die Auswahl der 
Kontrcligruppe nach § 6 sowie den 
Stichtag nach § 6 Abs. 3; 

(v) Bestimmungen für das vorzeitige 
Ausscheiden von Teilnehmenden aus 
dem Modellversuch, für die Verlage • 
rung des Wohnsitzes in das Versuchs-
geblet, aus dem Versuchsgebiet oder 
innerhalb des Versuchsgebiets sowie 
für Geburt und Tod von Einwohnerin-
nen und Einwohnern des Versuchsge-
nlets. 

3. dem Zweck dieses Gesetzes entspre-
chende Richtlinien der Datenverarbei-
tung nach § 7. Die-Verwaltung kann 
daut auch regeln, inwietern weitere zur 
Verfügung stehende Möglichkeiten 
genutzt werden, um relevante Informa-
tionen zu erhalten, einschließlich Da-
tenmaterial weiterer Behörden. Hierzu 
legt die Verwaltung auch fest, Inwiefern 
Finanzbehörden, das statistische Lan-
desamt und weitere dem Land Ham-
burg unterstehencie Behörden dazu 
auch personenbezogene Daten eggre-
giert und anonymtsiert an die zuständi-
ge Stelle der Verwaltung und den For-
schungsträger übermitteln dürfen. 

4. das Verfahren der Veröffentlichung der 
Daten nach § 8 Absatz 2. 

(2) Das Forschungskonzept soil so festgelegt 
,.verclen, dass die geschätzten haushalts-
wirksamen Gesamtkosten der Erprobung 
den Betrag von 40 Millionen Euro nicht 
übersteigen. Stellt sich während der 
Durchführung des Modeliversuchs her-
aus, dass die haushaltswirksamen Ge-
samtkosten de' Erprobung clesen Betrag 
übersteigen werden, 'rann die zuständige 
Verwaltung die Dauer des Modellversuchs 
entsprechend verkürzen. 

§ 10 Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ziel des Gesetzes 

Ziel dieses Gesetzes ist die Erforschung der 
Wirkung, Akzeptanz unc Umsetzbarseit ver-
schiedener Varianten des bedingungslosen 
Grunceinkorrmens bezogen auf die Bevölke-
rung des :andes Hamburg im Rahmen eines 
wissenschaftlichen Modellversuchs. 

II.Problem und Lösung 

Die Wirkung, Akzeptanz und Umsetzbukett 
elnes bedingungslosen Grundelnkommens 
sind umstritten. Mit dem Gesetz wird die 
Möglichkeit zur wissenschaftlichen Erfor-
schung dieser Fragen geschaffen sowie Rah-
menbedingungen und Ausgestaltung zur Um-
setzung eines Modellversuchs geregelt. 

Dadurch bilcet das Gesetz die Grund:age da-
für, nach Abschluss und Evaluation des Mo-
dellversuchs darüber zu entscheiden, ob eine 
Verlängerung und/oder Ausweitung des Mo-
dellversuches durchgeführt werden soll unc/ 
oder aufgrund der Erfahrungen und Erkennt-
nisse eine flächendeckende, dauerhafte Ein-
führung eines bedingungslosen Grundein-
kommens geplant wird. 

In der öffentlichen Diskussion werden ver-
schiedene Vorschläge zur Ausgestaltung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens vorge-
bracht. Diese unterscheiden sich untereinan-
der teils erheblich und erschweren die Diskus-
sinn über die Einführung, da nicht nur ent-
schieden werden muss, ob ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen eingeführt werden soll, 
sondern euch In welcher Form. 

Um eine breite und überpanelliehe Zustim-
mung zum geplanten Vorhaben zu erhalten 
und eine differenzierte Entscheidungsgr uno-
lege zu schaffen, fordert das Gesetz daher, 
verschiedene Varianten eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens parallel zu erproben. 
Se können detaillierte Erkenntnisse da rüoer 
gewonnen werden, welche Varianten des 
Grunceinkommens welche Effekte haben und 
welche somit zu bevnaugen sind. 

III.Alternativen 

Bestehende internationale Studien beantwor-
ten die Frage nach Wirkung, Akzeptanz und 
Umsetzberkeit verschiedener Varianten des 
bedingungslosen Grundeinkommens bezogen 
auf die Bevölkerung des Landes Hamburg nur 
begrenzt, da sie entweder in einem nicht ver-
gleicnbaren gesellschaftlichen Kontext durch-
geführt wurden, nur erwerbslose Personen an 
der Studie tellnehmer durften und/oder die 
Zah: der Teilnehmender. senr gering und da - 
mit nicht statistisch aussagekraftig war. 

Es könnten Befragungen durchgeführt wer-
den, bei denen Betroffene mOg'Iche verende. 
rungen se:bst einschätzen. Diese sind :edoch 
ebenfalls in ihrer Aussagekraft stark begrenzt, 
da Selbsteinschätzungen kein belastbarer 
,ndlkator für tatsächliches Verhalten sind. 

Statt eines Modellversuchs könnten weiterhin 
Mikrosimulationen durchgeführt werden. 
'niese sind Jedoch ebenfalls In ihrer Aussage-
kraft begrenzt, da hier nicht die tatsächlicne 
Wirkung auf echte Menschen und die aus 
diesen Wirkungen resultierender veränderter 
Entscheidungen untersucht werden, sondern. 
lediglich eine computergestutzte Simuiation 
dieser Entscheidungen durchgeführt wird. 

Die genannten A.ternatIven können daher d le 
Durchführung eines Modellversuchs In Harn-
burg nicht ersetzen. Sie können jedoch zur 
Vorbereitung einer Erprobung unc zum Ein-
grenzen cer zu untersuchenden Varianten 
dienen. 

IV.ZulissIgkeit/Gesetzgebungskompetenz 

Bei einer Erprobung eines ttedingungslosen 
Grundeinkommens liegt de Gesetzgebungs-
zuständigkeit nach Art. 70 ff. GG bei den Län-
dern. Aus den In Betracht kommender Kom • 
petenztitelr der ‚öffentlichen Fürsorge" (Art. 
74 Abs. ; Nr.7 GG) oder dern „Gebiet der Sozi-
alversicherung einschließlich der Arbeits:0-
senvorsicherung" (Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) 
lässt sich eine Zuständigkeit des Bundes nicht 
herleiten, 

Sowort! des Gutachten der Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundestags vorn 
27.10.2016 „Rechtliehe Voraussetzungen für 
Pilotprojekte zum Grundeinkommen", als 
auch das Gutachten von RA Katja Pink vom 
19,08.20'9 „Stellungnahme zu den Gutachten 
der Wissenschaftlicnen Dienste des Deut 
schen Bundestages- Einführung eines 
Grundelnicommenspiloten" stellen dies über-
einstimmend fest. 

Auch wenn das Bundessozialgesetzbuch die 
Erbringung von Sozialleistungen als öffentli-
che Fürsorge abschließend geregelt hat, sind 
staatliche Leistungen ZJM Zwecke der sozia-
len Sicher:19a außerhalb des Bereichs der 
öffent4chen Fürsorge gerade :licht Gegen-
stand der BundessozIalgesetzgebung. Dies 
betrifft insbesondere aucri Gedzahlungen 
zum Zwecke des wissenschonliehen Erkennt-
nisgewInns Im Rahmen eines Forschungsvor-
habens, wie sie von diesem Gesetz vorgese-
hen sind. 

Da das (rundelnkommen zudem ausschließ-
lich aus Steuergeldern und richt aus Beiträ-
gen tinanziert wird. besteht auch kein Versi-
cheningselement, das für den Kompetenztitel 
de Sozialversicherung nach Art 74 Abs. 1 Nr. 
12 erforderlich wäre ;vg. BVerfG 11,105, :n11). 
Die Erprobung eines bedingungsloser Grund-
einkommens läuft weiterhin, anders als das 
zitierte Gutachten der Wissenschaftliesen 
Dienste des Deutschen Bundestags vom 
27.10.2016 behauptet, nicht dem Grundsatz 
des gorcerrs in § 2 SG9 II als höherrdnglges 
Bundesrecht zuwider. Wie die zitierte Stel-
lungnahme von RA Katja Pink ausführt, kön-
nen staatliche Leistungen. zum Zweck der 
sozialen Sicherheit nach Bundesrecht und 
nach Landesrecht gewährt werden; dabei 
können dem Leistungsempfänger jeweils un-
terschied:iche Verpflichtungen auferlegt wer-
den. Es handelt sich insofern um unterschied-
liche Regelungsgegenstände. 

Bezieht ein Erwerbsfähiger SozIalhlifereistun-
gen, Ist er nach Ma3gabe des § 2 SBG I: ver-
pflichten alle Möglichkeiten zur Seeneigung 
oder Verr,ngerung seiner HAfebedürftigkeit 
auszuschöpfen; bezieht eine erwerbsfäh:ge 
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hilfsbedürftige Person hingegen ein Grundeln-
kommen nach diesem Gesetz, besteht keine 
solche Verpflichtung. 

Die sich aus dem Sozialgesetzbuch oder die-
sem Gesetz jeweils ergebenden Verpflichtun-
gen beruhen recht auf demselben Sachver-
halt, da das Grundeinkommen a fein aufgrund 
der Teilnahmeberechtigung an der experi-
mentellen Erprobung gewährt wird. Die ge-
währte Zahlung Ist gerade keine Sozialhilfe-
leistung. Dieses Gesetz tritt damit nicht in 
Widerspruch zu den Rechtsfolgen der Sozial-
gesetzgebung. da die gleichzeitige Anwen-
dung dieser beiden Vorschriften auf der.sel-
ben Sachverhalt nicht möglich Ist. 

Dem Teilnehmenden an der Erprobung des 
Grundelnkommens steht ein Anspruch auf 
Sozialleistungen Im Sinne einer Grundsiche-
rung für Erwerbsfähige mangels Bedürftigkeit 
nicht (mehr) zu. Eine erwerbsfähige hilfsbe-
dürftige Person hat wie jede andere In Ham-
burg wohnenden Person einen Anspruch auf 
ein Grundeinkommen, sofern sie gemäß dem 
vorgesehenen Verfahren ausgewählt INUrde 
und die Verpflichtung übernommen hat, an 
den Befragungen teilzunehmen.. Bedürftige 
Personen, die kein Grundeinkommen nach 
diesem Gesetz beziehen, sind weiterhin auf 
die Inanspruchnahme von Sozialhilfeleistun-
gen nach dem Bundesgesetz verwiesen. Die 
Verpflichtung zur Beendigung oder Verringe-
rung der Bedürftigkeit nach §2 508 11 bleibt 
daher unberührt. 

V. Kosten und Verwaltungsaufwand 

Durch das Erprobungsgesetz entstehen Kos-
ten und Verwaltungsaufwand. 

Es entstehen insbesondere Kosten und Auf-
wand für: 

. die Planung der Erprobung und die Auswahl 
des Forschungspartners (ggf. durch Einbin-
dung eines Projektträgers) 

• die wissenschaftliche Begleitung des Mo-
dellversuchs, unter anderem folgende 
Punkte umfassend: 

0  die Festlegung der Ausgestaltung des 
Modellversuchs 

o die Schätzung der Gesamtkosten des 
Modeilversuchs 

o die Durchführung der Befragungen 

o die wissenschaftliche Auswertung und 
deren Veröffentlichung 

• die Auswahl und die Rekrutierung der Teil-
nehmenden am Mode'lversuch 

• die Durchführung des Zahlungsverkehrs 

. die Im Rahmen des Modellversuchs gezahl-
ten Geldzahlungen und Aufwandsentschä-
digungen für d:e Teilnahme an den Erhe-
bungen 

. ggf. Anteile an den Gemeinkosten des For-
schungspartners 

Die zu erwartenden haushaltswirksamen Ge-
samtkosten hängen maßgeblich vom Inhalt 
des nach dem Inkrafttreten des Gesetzes auf 
dem Verordnungsweg festgelegten For-
schungskonzeptii ab, insbesondere von der 
mocienierung der erprobten Varianten des 
Grundeinkommens. Um dennoch bereits vor 
inkrafttreten dieses Gesetzes eine Abschät-
zung der maximalen Kosten durchführen zu 
können, enthalt das Gesetz eine Kostengren-
ze. 

Gängige Modellierungen ergeben Kosten in 
Höhe von 200 bls 1.200 Euro pro teilnehmen-
der Person und Monat, je nach Höhe ces 
Grundelnkommensanspruchs und ggf. gegen-
gerechneter Abgaben. Diese Kosten können 
unter Zuhiifenahme der Ergebnisse von be-
reits in anderen Ländern durchgeführten Mo-
deeversuchen ZUM bedingungslosen Grund-
einkommen sowie ourcn Im Vorfeld des Mo-
dellversuchs durchgeführte Modellrechrun-
gen, Mikrosimulationen und/oder Befragun-
gen abgeschätzt werden. 

Da die monatecnen Kosten für die Geldzah-
lungen von der Lebens- um!. Erwerbssituation 
der Teilnehmenden abhängt und sich diese 
während des Modellversuchs stärker ändern 
können, als Im Vorfeid aogeschatzt, könnte kr. 
J. eine Abweichung von den erwarteten Kos-
ten eintreten. Im Fall einer Erhöhung der Kos-
ten kann die zustancrge Verwaltung die Dauer 
des Modellversuchs entsprechend verkürzen. 
so dass die Kostengrenze gewahrt bleibt. 

Die Gesamtkosten liegen daher bel höchstens 
40 Millionen Euro. Sie verteilen sich auf insge-
samt acht Haushaltsjahre. Der Hauptteil der 
Kosten fällt dabei in den Jahren dre: bis fünf 
nach Inkrafttreten. des Gesetzes an. 

Einer Ausweitung der Erprobung In Umfang 
und/oder Dauer durch ein weiteres Gesetz 
steht nichts entgegen. 

Vl. Deckungsvorschlag 

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben 
sich Einsparungen bei den Kosten tat.  Sozial-
leistungen bei Teilnehmenden am Modellver-
such. 

Durch die Teilnahme an der Erprobung erfia-
ten 2.000 Personen in Hamburg Anspruch auf 
ein Grundeinkommen. Dieser Anspruch ist so 
zu bemessen, dass bei diesen Personen wäh-
rend der Erprobung kein Bedarf an den Le-
bensunterhalt deckenden Sozialleistungen 
besteht, 

Das Land Hamburg trägt Kostenanteile von 
Sozialleistungen zur Deckung des Lebensun-
terhalts. Bei Teilnehmenden an der Erprobung, 
die ein Grundeinkommen erhalten, werden 
diese Kosten im Landeshaushalt eingespart. 
Die Einsparungen. beziehen sich vor allem auf 
Kostenanteile für KdU nach SGB II, SGB XII, 
AsylbLG sowie Wohngeld (Produktgruppen 
253.02 und 287.14 des Haushaltsplans). 14,5% 
der Bevölkerung Hamburgs beziehen derartige 
Leistungen Der Landesanteil an diesen Leis-
tungen :legt in Hamburg bei durchschnittlich 
200 Euro pro Person uno Monat. 

Die Auswahl der Telinehmenden der Erpro-
bung soll repräsentativ für die Bevölkerung 
des Landes Hamburg sein. Das bedeutet, dass 
darunter rechnerisch 790 Personen. sein wer-
den, die ohne ihre Teilnahmen an der Erpro-
bung solche Leistungen beziehen würden. 

Hieraus ergeben sich über die Laufzeit der 
Erprobung von drei Jahren Einsparungen Im 
Haushalt in Höhe von 2 M.Illionen Euro, 

Darüber hinaus gibt es auch Einsparungen bei 
weiteren Leistungen des Landes. Diese sind 
jedoch im Vergleich geringfügig. 

Die verbleibende Deckungssumme von 38 
Millionen Euro kann aus den Mitteln der All-
gemeinen Zentralen Reserve (Produktgruppe 
283.02) gedeckt werden. Diese dient zur Ab-
deckung besonders bedeutsamer Mehroedar-
fe. 

;la in der Haushalts und Finanzplanung des 
..andes Hamburg dle Cbergrenze der Netto-

 

Kreditaufnahme gemä3 § 28 der sowie 
des Artike.s 40 § 5 Absatz 2 SNH-Gesetzes 
derzeit nicht erreicht wird, können die Kosten 
auch durch eine geringere Schuldentilgung 
gedeckt werden. 

VII. Länderkooperation 

DaS Gesetz ermöglicht es, die Erprobung In 
Kooperation mit weiteren Partnern, insbeson-
dere anderen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts (Elund. Ländern cder Kom-
munen), durchzuführen. Dies bedeutet insbe-
sondere, dass die Erprobung in Kooperation 
mit weiteren Bundesländern erfolgen kann. 

Vorteil einer solchen Kooperation ist, dass d'e 
gemeinsame Gestaltung der In den jeweiligen 
Ländern durchgeführten Modellversucle die 
Anzahl der Teilnehmenden über alle Länder 
hinweg vergrößert. Dies erhöht die wissen-
schaftliche Aussagekraft der Erprobung und 
ermöglicht oelspielsweise die Erprobung einer 
größeren Anzahl von Varianten bei gleichblei-
bender Aussagekraft der Ergebnisse der Er-
probung. 

Des Weiteren kann es auch durch eire mit 
weiteren Partnern gemeinsam angelegte Er-
probung zu einer Kostenersparnis kommen. 
Beispielsweiee, indem ein gernelnsames For-
schungskonzept er aroeitet unc nur ein ge-
meinsamer Bericht veröffentlicht wird. 

8. Besonderer Teil 

zu § 1 Zweck des Gesetzes 

Die Wirkung. Akzeptanz und die Umsetzbar-
ken eines bedingungslosen Grundeinkom-
mens sind umstritten. Das Gesetz schafft die 
Grundlage zur wissenschaftlichen Erfor-
schung dieser Fragen. 

zu § 2 Begriffsbestimmungen 

Es gibt im gesellschaftlichen Diskurs ver-
schiedene Definitionen des bedingungsicsen 
Grundelnkommens. Dieses Gesetz folgt der 
vorn .Netzwerk Grundelnkommen* auf seiner 
Websne verwendeten Definition (Quelle: 
nttps://wmarchive.org/web/2019112223163e./ 
https://wvvw.grundelnkommen.de/grunde'n-
korrinwen/Idee Stand 22.1(.19). 

zu § 3 Rahmenbedingungen 

(1) Forschungspartner können auch mehrere 
Forschungsinstitute zusammen sein. Die Ver-
waltung kann auch weiteren Forschenden die 
Möglichkeit einreurnen, im Rahmen ces Mo-
dellversuchs zusätzliche Forschungen durch-
zuführen. 

(3)Eine Kooperation Ist sinnvoll, wenn andere 
Kommunen, -ander oder der Bund eine ent-
sprechende Erprobung auf ihrem Gebiet 
durchführen wollen. Durch eine solche Koope - 
ration steigt die Gesamtzahl der Versuchsteil-
nehmenden, was die wissenschaftliche Aus-
sagekraft ernoht. Hinzu kommt In diesem Fall 
der Vorteil möglicher Kosteneinsparungen. 

(4)Um die Belastung bereits laufender oder 
bereits beschlossener Haushalte mit den in 
der Durchführung anfallenden Geldzahlungen 
zu vermeiden, soll die Durchführungsphase 
des Modenversuchs frühestens in dem auf 
das Inkrafttreten. folgende Haushaltsjahr be-
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ginnen. Um eine zeitnahe Durchführung zu 
sichern, soll der Startzeitpunkt jedoch nicht 
später als zwei Jahre noch Inkrafttreten dieses 
Gesetzes liegen. 

zu § 4 Ausgestaltung des Modellversuchs 

(1)eür die Erregung, ob und wie ein bedin-
gungsloses GrundelnKommen eingeführt 
werden sollte, sind wissenschaftliche Er-
kenntnisse über Wirkung, Akzeptarz und Um • 
setzbarkeit zertral. Im Rahmen der Erprobung 
sol erforscht werden, welche Wirkungen. ver-
schiedene Varianten des Grundeinkommens 
In 8ezug auf diese drei Forschungsfragen zei-
gen. 

(2)Für eine umfassende Bewertung der :dee 
des tedingungslosen Grundeinkornmens ist 
wichtig, dass nicht nur das materielle Wohler-
gehen der Bevölkerung betrachtet wird, son-
dern auch psychosoziale Faktoren sowie Fak-
toren, die das gesellschaftliche Zusammen:e-
ben betreffen. 

(3)Die Aussagekraft der Erprobung ste:gt mit 
einer höheren Zahl an Teilnehmenden In den 
Versuchsgruppen. Daher Ist eine Mindestan-
zahl festgelegt. Die Größe der entrollgruppe 
soll im Forschungskonzept so festgelegt wer-
den, dass die Aussagekraft des Mcdellver-
suchs optimal wird. 

(4)Der Zeitraum Ist auf drei Jahre festgelegt, 
da dies lang genug ist, um messbare Ergebnis-
se zu erwarten und gleichzeitig kurz genug, 
um in angemessener Zelt abschliegende Er-
gebnisse zu erhalten. 

(5)Varianten des Grundeinkommens unter-
scheiden sich grundeetzlich In der Höhe des 
Grundeinkornmensanspruchs und den Vor-
schlägen zur Gegenfinanzierung. Zu mögli-
chen Finanzierungsquellen zählen veränderte 
Sozialabgaben. Einkommens- oder Konsum-
steuern oder neue Steuern wie Flnanztransak-
tionse  Pessuurcen- oder Co2-Steuern. Von 
diesen Vorschlägen ist in einem räumlich 
abgegrenzten Modellversuch nur eine verän-
derte Abgabe auf Einkommen sinnvoll rnodei-
Herber. Dabei werden die tatsächlich geleiste-
ter. Abgaben (status quo) mit einer fiktiven 
Abgebe in einer geänderten Abgabenstruktur 
verglichen und die Differenz mit dem An-
spruch auf Grundeinkommen verrechnet. Ist 
die Abgabendifferenz höher als der Grundein-
kommensanspruch, fällt die Geldzahlung zwar 
auf Nu:1, kann aus forschungsethischen 
Gründen jedoch nicht negativ werden. 

(6)Ein Kernelement des bedingungslosen 
Grundeinkommens ist das Fehlen voi büro-
kratischer Bedürftigkeitsprüfung und von 
Mitwirkungspflichten zur Eingliederung in den 
Arbeitsmarkt. Es liefe dem Sinn der Erprobung 
daher zuwider, wenn Teilnehmende neben 
dem Grundeinkommen noch Sozialleistungen 
nach Bundesrecht beziehen müssten. Im Fall 
von Sonder- und Mehrbedarfen ist abzuwä-
gen, ob diese durch eine entsprechende Höhe 
des Grundeinkommensanspruchs bereits 
abgedeckt sind, zusätzlieh mit übernommen 
werden oder ob e'ne Deckung dieser zust:7:i-
chen Bedarfe durch Leistungen rech SGB II 
oder SOG XII dem Zweck der Erprobung nicht 
zuwiderläuft 

(7)Die Frage, wie hoch ein eedingungsloses 
Grundeinkornmen sein müsste, wird von ver-
schiedenen Akteuren unterschiedlich oeant-
wortet Verbreitet Ist die Forderung, die An • 
spruchsh.öhe anhand der Armutsrisikoschwel-
le festzulegen. Nach den Erhebungen des 
Sozioökonomischen Panols (SOEP) des Deut-
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sehen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) liegt dieser Wert für 2016 bei 1.120 Euro 
für eine ei:einstehende erwachsene Person. 
Mindeeters die Hälfte der getesteten Varian-
ten solle' daher oberhalb dieser Schwelle 
liegen. 

zu § 5 Wissenschaftliche Erhebungen 

(1)Die durchgeführten Befragungen sollen 
Veränderungen in den Lebensumständen und 
den Entscheidungen der Teilnehmenden mes-
sen. Dazu wird vor Beginn der ersten Geidzah-
lung der Ausgangszustand erfasst, der sodann 
rn,t den Daten weiterer Messpunkte vergli-
chen werden kann. Die Nachbefragung min-
destens zwei Jahre nach Abschluss der letz-
ten Geldzahlung dient dazu, auch längerfristi-
ge Wirkungen zu messen. 

(2)Aufwandsertschädigungen können einn-
voll sein, um auch Teilnehmende, die keine 
oder nur eine geringe Geldzahlung erhalten, 
zur Teilnahme an den Befragungen zu moti-
vieren. 

zu § 6 Auswahl der Teilnehmenden 

(1)Eine Teilnahme ohne Bereitschaft zur Teil-
nahme an den Erhebungen steht dem Zweck 
des Gesetzes entgegen. Nimmt eine Person 
nicht mehr an den Befragungen teil, so endet 
auch die eeilnahme am Modellversuch. 

(2)Eine gekiumpte Stichprobe, in der ae. 
Tellnehmerden In einem zusammenhängen-
den Gebiet wohnen, stellt am ehesten eine 
realltetsnahe Simulation einer Gesellschaft 
net Grundeinkommen dar. Dadurch kann die 
soziale Struktur und das soziale Miteinander 
besser untersucht werden. Die Auswah muss 
so erfolgen, dass die ausgewählten Gebete 
von der Zusammensetzung der Telinehrnen-
den möglichst repräsentativ sind. 

(3)Indem auch Personen ohne festen Wohn-
sitz teilnahmeberechtigt sind, wird sicherge-
stellt, dass die Diversität der Bevriikerung 
obgebildet wird. 

Es muss sichergestellt werden, dass zum Start 
des Mcdelfversuchs die Mindestteilnehmer-
zahl erreicht wird. 

(4)Da alle verbleibenden Einwohner kein 
Grundeinkommen erhalten, sind se gleicher-
maßen als Teilnehmende der Kontrollgruppe 
geeignet. Die Kontroegruppe muss insgesamt 
repräsentativ sein. 

zu § 7 Personenbezogene Daten 

Es bandet sien um einen privilegierten Verar-
beitungszweck im Sinne des Art. 89 Abs. 1 
DSGVO. Die Verarbeitung stützt sich auf § 11 
Hamburgisches Daterschutzgesetz (Hrnb-
DSG) vom 18. Mal 2018 (Hrnben/81. S. 145). § 11 
HmeDso enthält umfangreiche datenschutz-
rechtliche Vorgaben und geielse Forschungs-
und Betroffeneninteressen miteinander aus. 

zu § 8 Auswertung und Veröffentlichung 

(1) Der Abschlussberiche ermöglicht die wie-
senschaftech fundierte gesellschaftliche Aus-
einandersetzung mit den Ergebnissen der 
Erprobung. Mit den genannten Fristen wird 
sichergestellt, dass die Veröffentlichung zeit-
nah erfolgt. De Nachbefragung dient dem 
Zweck, zu erforschen. welche Wirkungen zwei 
oder mehr Jahre nacn Dee des Modellver-
suchs fortbesteher. 

(2) Die Daten seilen der Öffentlichkeit zum 
Zwecke der Transparenz zugänglich gemacht 
werden. Darüber hinaus soiler sie weeeren 
Forschenden zur Verfügung gesteilt werden, 
um weltere Forschung zum Grundeinkommen 
zu ermöglichen und voranzutrelber. Durch 
die Anonyeesierung wird sichergestellt, CaSS 
kein Personenbezug besteet. 

zu § 9 Festlegungen durch die Verwaltung 

(1)Da Im Rahmen des Modellversuchs Mittel 
der öffentlichen Hand an Einwohnerinnen und 
Einwohner ausgezahlt werden, sollen alle 
relevanten Bestimmungen mindestens durch 
Verordnung getroffen werden. Die Anhörung 
des Forschungspartners stellt dabei sicher, 
dass betmögliche Entscheidungen im Sinne 
des wissenschaftechen Erkenntnisgewinns 
getroffen werden. Die Auflistung fasst zu-
sammen, welche Aspekte dabei mindestens 
zu regeln sind. 

Dabei erarbeitet der Forschungspartner je-
weils Vorschläge, die er In Form von Anhörun-
gen einbringt. Dadurch wird erreicht, dass der 
Forschungspartner als fachlich kompetenter 
Partner das Forschungskonzept mageblich 
prägt, gleichzeitig aber durch die Form der 
Verordnung greatmögliche Rechtssicherheit 
für die Erprobung geschaffen wird. 

Dort, wo die Verwaltung das vorn For • 
schungspartner erstellte Forschungslccrzept 
nicht wie vorgeschlagen für umsetzbar ree, 
sollen Verwaltung und Fersebungepartner 
gemeinsam einen Verschlag erarbeiter, der 
die .nteressen und Möglichkeiten von Verwa 
tung und Forschung berücksichtigt. 

Die Datenschutzrichtlinien museen insbeson-
dere die Mitte', den Umfang sowie den tech-
nisch-organisatorischen Rahmen, der für den 
Modeeversuch erfordeeichen Datenverartel-
tungen festlegen. Die aktuellen wissenschaft-
lichen Standards sind insbesondere im Hin-
blick auf die datenschutzrechtlichen Interes-
sen der Teilnehmenden zu berücksichtigen. 
Indem die Datenschutzrichtlinien ftir den 
Modeliversuch als Rechtsverordnung zu erlas-
sen sind, ist sichergestellt, dass die Verwal-
tung a.s öffenteche Stele 1.5. d. § 2 Abs. 1 
HmberSG datenschutzrechtliche Verantwort-
liche I. S. d. Art. 4 Buchstabe 7 OSGVO ist, 
unabhengt von der konkreten Kooperations-
form mit dem Forschungspartner. Da die Pla-
nung des Modellversuchs erst durch oen For-
schungspartner im Rahmen seines For-
schungsauftrags erfolgt (vjge § 3 Abs. 2), kann 
die Verwaiturg die Richtereen für die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten der 
Teenehmenden nach § 9 Abs. 1 Nr.3 erst nach 
Vorliegen des Forschungskonzepts erlassen. 

(2)Die Schätzung der Gesamtkosten für die 
Geldzahlunger. an die Teilnehmenden Ist als 
Teil des Forschungsauftrags anhand von Mo-
dellrechnunger vorzunehmen und kann an-
hand von MikrosImuiationen überprüft wor-
den. Mit der Kostenbegrenzung wird erreicht, 
dass die maximalen haushaltswirksamen 
Gesamtkosten keikulierbar sind. Die Mög:ich-
keit der Verkürzung stellt sicher, dass im Falle 
unvorhergesehener Kostenstolgerungen weh-
rend der Durchführung die Kostengrenze ein-
gehalten wird. Es sollen dabei nur so viele 
Monate gekürzt werden, wie es nötig ist, um 
die Kostengrenze einzuhalten. 
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